
AGB – Next-Service e.U. 

1) Geltung 
Diese AGB gelten für alle Dienstleistungen von Next-Service e.U., egal ob Privat- oder 
Firmenkunde. 

2) Leistungen 
Wir führen folgende Tätigkeiten durch: Entrümpelungen, Gartenarbeiten, Umzüge, 
Reinigungen, Kleintransporte, Winterdienst sowie weitere freie Dienstleistungen nach 
Vereinbarung. 
Der konkrete Leistungsumfang wird im Angebot oder schriftlichen Auftrag definiert. 

3) Preise / Fahrtkosten 
Die Verrechnung erfolgt als Mischform aus Stundensatz und ggf. Pauschalpreis. 
Fahrtkosten im Umkreis von 50 km ab Firmensitz sind enthalten. 
Ab 50 km werden € 0,80 pro km verrechnet (Hin- und Rückfahrt). 

Material- und Entsorgungskosten werden – wenn notwendig – separat und transparent 
verrechnet. 

4) Zahlung 
Bei Auftragserteilung wird eine Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages fällig. 
Die Anzahlung dient als fixe Terminreservierung und wird nicht rückerstattet. 

Der Restbetrag ist direkt nach Fertigstellung vor Ort per Echtzeitüberweisung zu 
bezahlen. 

5) Storno / Terminverschiebung 
bis 72 Stunden vor Termin → kostenlos 
72 bis 24 Stunden vor Termin → 50% des Auftragswertes 
weniger als 24 Stunden oder Nichterscheinen → 100% des Auftragswertes 

6) Dokumentation 
Wir sind berechtigt, zur Beweissicherung Fotos vor, während und nach der Durchführung 
zu erstellen (z.B. Zustand, Menge, Fortschritt, Schäden). 

7) Haftung 
Wir haften für Schäden, die durch uns schuldhaft verursacht wurden. 
Solche Schäden sind durch unsere Betriebshaftpflicht abgesichert. 

Für Schäden, die durch versteckte Mängel, unsichere Bodenverhältnisse, alte 
Bausubstanz, unklare Anweisungen oder durch vom Auftraggeber bereitgestellte 
Materialien entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

8) Zahlungsverzug 
Da Restzahlung direkt nach Fertigstellung erfolgt, entsteht üblicherweise kein 
Zahlungsverzug. 



Sollte es dennoch zu Nichtzahlung kommen, behalten wir uns vor, Forderungen ohne 
weitere Fristen an ein Inkassobüro zu übergeben. 

9) Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 
Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens (Lichtenwörth / Bezirk Wiener Neustadt-
Land). 

 


